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nierung gegenüber vielen Menschen aufgrund der Religion
oder der Weltanschauung und betont, dass die Ausübung des
Rechts, sich zu einer Religion oder Weltanschauung zu be-
kennen, nicht an rechtliche Verfahren betreffend religiöse
oder auf einer Weltanschauung gründende Gruppen und Kult-
stätten gebunden ist und dass solche Verfahren, sofern sie auf
nationaler oder lokaler Ebene rechtlich erforderlich sind,
nichtdiskriminierend sein sollen, um zum wirksamen Schutz
des Rechts aller Personen, ihre Religion oder Weltanschau-
ung allein oder in Gemeinschaft mit anderen und öffentlich
oder privat auszuüben, beizutragen; 

8. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Lage, in der
sich Menschen in verwundbaren Situationen, namentlich Per-
sonen, denen die Freiheit entzogen ist, Flüchtlinge, Asylsu-
chende und Binnenvertriebene, Kinder, Angehörige nationa-
ler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten
und Migranten im Hinblick auf ihre Fähigkeit befinden, ihr
Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit frei auszu-
üben; 

9. betont, dass die Staaten verpflichtet sind, die nöti-
ge Sorgfalt walten zu lassen, um gegen Angehörige religiöser
Minderheiten gerichtete Gewalthandlungen, gleichviel von
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vorenthalten werden und dass jeder das Recht hat, in derarti-
gen Dokumenten Informationen über seine Religionszugehö-
rigkeit nicht offenzulegen, wenn er es nicht wünscht; 

g) insbesondere das Recht aller Personen zu gewähr-
leisten, im Zusammenhang mit einer Religion oder einer
Weltanschauung Kulthandlungen vorzunehmen, sich zu ver-
sammeln oder zu lehren, eigene Stätten dafür zu schaffen und
zu unterhalten und Informationen und Ideen auf diesen Ge-
bieten zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten; 

h) sicherzustellen, dass im Einklang mit entsprechen-
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und in Übereinstim-
mung mit den internationalen Menschenrechtsnormen die
Freiheit aller Personen und Mitglieder von Gruppen, religiö-
se, karitative oder humanitäre Institutionen zu schaffen und
zu unterhalten, uneingeschränkt geachtet und geschützt wird; 

i) sicherzustellen, dass alle öffentlichen Amtsträger
und Bediensteten, namentlich die Mitglieder der mit der
Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe und das Personal
der Haftanstalten, das Militär und die Lehrkräfte, bei der
Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten die Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit achten und niemanden aus Gründen der
Religion oder der Weltanschauung diskriminieren und dass
jede erforderliche und geeignete Sensibilisierung, Aufklärung
oder Schulung erfolgt;

j) in Übereinstimmung mit den internationalen Men-
schenrechtsnormen alle erforderlichen und geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen, um Hass, Diskriminierung, Intoleranz
und Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen,
deren Beweggrund Intoleranz aufgrund der Religion oder der
Weltanschauung ist, sowie Aufstachelung zu Feindseligkeit
und Gewalt zu bekämpfen, unter besonderer Beachtung von
Angehörigen religiöser Minderheiten in allen Teilen der
Welt;

k) durch das Bildungssystem und andere Mittel ge-
genseitiges Verständnis, Toleranz, Nichtdiskriminierung und
Achtung in allen mit der Religions- und Weltanschauungs-
freiheit zusammenhängenden Angelegenheiten zu fördern,
indem sie sich in der Gesamtgesellschaft für eine breitere
Kenntnis der unterschiedlichen Religionen und Weltanschau-
ungen sowie der Geschichte, der Traditionen, der Sprachen
und der Kultur der verschiedenen in ihrem Hoheitsgebiet le-
benden religiösen Minderheiten einsetzen;

l) jede Unterscheidung, Ausgrenzung, Beschränkung
oder Bevorzugung aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung, die die Anerkennung, den Genuss oder die Aus-
übung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten auf glei-
cher Grundlage beeinträchtigt, zu verhindern und Zeichen
von Intoleranz zu erkennen, die zu Diskriminierung aufgrund
der Religion oder der Weltanschauung führen können; 

13. begrüßt die von den Medien ergriffenen Initiativen
zur Förderung der Toleranz und der Achtung der religiösen
und kulturellen Vielfalt sowie zur universellen Förderung und
zum universellen Schutz der Menschenrechte, einschließlich
der Religions- und Weltanschauungsfreiheit;

14. hebt hervor, wie wichtig ein kontinuierlicher und
verstärkter Dialog in allen seinen Formen, namentlich zwi-
schen den Religionen oder Weltanschauungen und innerhalb
dieser, und unter breiterer Beteiligung, namentlich der Frau-
en, ist, um ein größeres Maß an Toleranz, Achtung und ge-
genseitigem Verständnis zu fördern, und begrüßt verschiede-
ne diesbezügliche Initiativen, darunter die Initiative „Allianz
der Zivilisationen“ und die Programme unter der Federfüh-
rung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur; 

15. begrüßt und unterstützt die Anstrengungen, die al-
le Akteure der Gesellschaft, einschließlich der nichtstaatli-
chen Organisationen und der auf Religion oder Weltanschau-
ung gründenden Organisationen und Gruppen nach wie vor
unternehmen, um die Umsetzung der Erklärung über die Be-
seitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Überzeugung320 zu fördern,
und bestärkt sie weiter in ihren Bemühungen, die Religions-
und Weltanschauungsfreiheit zu fördern, auf Fälle der religiö-
sen Intoleranz, Diskriminierung und Verfolgung aufmerksam
zu machen und die religiöse Toleranz zu fördern;

16. empfiehlt




